
Meßeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
 
Rechtliche/vertragliche Grundlagen 
 
 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Vers orgung mit Wasser 
(AVBWasserV) 
 
§ 11 (1) 2. 
… Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, daß der Anschlußnehmer auf 
eigene Kosten  nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten 
Wasserzählerschacht  oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn  … 
 
… die Versorgung des Gebäudes mit Anschlußleitungen  erfolgt, die unverhältnismäßig 
lang sind  oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, … 
 
 
 
Ergänzende Bestimmungen der WWW Wasserwerk Wadern G mbH zur Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser AVBWasserV 
(Ergänzende Bestimmungen) 
 
V. Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
… Eine unverhältnismäßig lange Anschlussleitung  im Sinne des § 11 Abs. 1 Ziffer 2 
AVBWasserV liegt in der Regel dann vor, wenn sie eine Länge von 15 m , gemessen von 
der Grenze des öffentlichen Verkehrsbereichs bis zum Gebäude, überschreitet . … 
 
… Verzichtet  die WWW zu Gunsten des Anschlussnehmers auf die Anbringung eines 
Wasserzählerschachtes oder Wasserzählerschranks, z.B. weil die Anbringung unmöglich 
oder unzumutbar ist, so trägt der Anschlussnehmer die Kosten der Unterha ltung des 
Hausanschlusses  und eventuell in diesem Bereich entstehender Wasserverluste. Das 
Nähere regelt ein schriftlicher Vertrag. 
 
 


